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TABELLE
ZUR BERECHNUNG DER LOHNSTËUER FÜR DAS JAHR 19461)

Mo,natslöhne Abzuziehende Steuern

Steuerklasse I — Unverheiratete Personen
RM 0— 83 

„ 84—100
„ über 2.000

RM 0
„ 0.58 dazu 14% des Betrags über RM 84.— 

57% des Gesamtlohnes.

V.

V

Steuerklasse II — Verheiratete Personen ohne Kinder
RM 0 — 94
„ 95 — 200
.. über 2.000

RM 0
„ 0.85 dazu 15%* des Betrags über RM 95.— 

55% des GesaHitlohnes.

*) Ausführliche Tabelle siehe nebenstehenden englischen Text!
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